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1. Begrüßung 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Steffens, 

Sehr geehrter Herr Baumann,  

sehr geehrter Herr Lawall, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

ich freue mich, dass ich heute als Vertreterin des 

BMAS der Einladung zur Ihrer Jahrestagung der 

Kinder- und Jugendlichenrehabilitation folgen kann. 

Frau Bundesministerin Andrea Nahles  lässt Sie 

herzlich grüßen und wünscht Ihrer Tagung einen er-

folgreichen Verlauf. Angesichts der Vielzahl der Ter-

mine, die die Ministerin und die gesamte Leitung un-

seres Ministeriums wahrzunehmen haben, sollte 

heute Herr Rockstroh zu Ihnen sprechen. Leider ist 

ihm dieses kurzfristig nicht möglich gewesen. Somit 

vertrete ich ihn als für die Rehabilitation der Renten-

versicherung zuständige Referatsleiterin. 
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Sie haben für Ihre Tagung das Thema gewählt: 

„Trägt das Hilfenetz chronisch kranke Kinder 

und Jugendliche?“ . 

 

Diese Frage zeigt bereits, dass es viele Akteure gibt 

und geben muss, um chronisch kranken Kindern 

und Jugendlichen zu helfen. Das zeigen auch die 

Themen der Vorträge. Die Rehabilitationsleistungen, 

die Sie in  Ihren und durch  Ihre Einrichtungen erbrin-

gen, sind ein Mosaikstein in diesem erforderlichen 

Hilfenetz - und zwar ein ganz wichtiger. 

 

Viele von Ihnen wissen, dass wir uns im Bundesmi-

nisterium für Arbeit und Soziales schon seit Jahren 

mit dem Thema der „Rehabilitation von Kindern und 

Jugendlichen“ beschäftigen. Einen großen Anteil da-

ran haben die heutigen Mitglieder des Bündnisses 

Kinder- und Jugendreha,  die hervorragend von 

Herrn Baumann, Herrn Dr. Steffens, Herrn Lawall 

und allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern vertreten 

werden. Sie haben vor einigen Jahren die damalige 
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Leitung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-

ales auf die sinkenden Antragszahlen in der Kinder-

rehabilitation und die daraus entstehenden Folgen 

für die Einrichtungen aufmerksam gemacht. Nun 

könnte man fragen: Wo ist das Problem? Es werden 

ja auch immer weniger Kinder geboren und deshalb 

müssen logischerweise die Antragszahlen sinken.  

 

Wenn die Kinder und Jugendlichen sich alle bester 

Gesundheit erfreuen würden, wäre das in der Tat 

kein Problem. Aber dem ist nicht so wie wir unter an-

derem aus den Ergebnissen der KIGGS-Studie.1 

wissen:  

 

Insbesondere die chronischen Erkrankungen neh-

men bei Kindern und Jugendlichen zu. Hier nenne 

ich nur die Stichworte Übergewicht und psychische 

Erkrankungen.  

                                  
1 eine umfassende Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (0-17 Jahre) in Deutschland, die 
das Robert-Koch-Institut vor 10 Jahren startete. Die Ergebnisse der Folgebefragungen werden gerade 
ausgewertet. 
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Diese chronisch kranken Kinder und Jugendliche 

müssen von den Krankenkassen die notwendigen 

akutmedizinischen Behandlungen erhalten, um ihre 

Gesundheit zu verbessern.  

 

Viele von ihnen werden darüber hinaus auch Leis-

tungen der medizinischen Rehabilitation , insbe-

sondere auch stationäre Leistungen benötigen. 

Und hier spielen die sinkenden Antragszahlen eine 

Rolle. Damit die betroffenen kranken Kinder und Ju-

gendliche diese Leistungen erhalten können, brau-

chen wir eine ausreichende Anzahl von Kinderreha-

Einrichtungen. Wir haben in Deutschland ein gutes 

leistungsfähiges Gesundheitswesen. Aber die aufge-

bauten Strukturen der Kinderreha sind bedroht. 

 

Die Anträge auf Kinderrehabilitationen waren seit 

2010 rückläufig. Erfreulicherweise steigen sie bei 

den Trägern der Rentenversicherung wieder an. 

Trotz dieser Trendwende sind viele Einrichtungen in-
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zwischen in ihrer Existenz gefährdet, etliche statio-

näre Kinder-Reha-Kliniken mussten wegen der nied-

rigen Belegungszahlen schließen. Das Problem ist 

also nicht vom Tisch. 

 

Nun ist es nicht die Aufgabe der Bundesregierung 

und hier im Besonderen des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales, die Belegung der Kinderreha-

Einrichtungen zu sichern. Unsere Aufgabe ist es, die 

guten Rahmenbedingung, die wir in Deutschland für 

die Rehabilitation haben, weiter zu verbessern, da-

mit alle Kinder und Jugendlichen die von ihnen be-

nötigten Leistungen der medizinischen Rehabiliation 

auch erhalten.  

Johann Wolfgang von Goethe brachte es auf den 

Punkt indem er sagte,  

„Das Schicksal jedes Volkes und jeder Zeit 

hängt von den Menschen unter 25 Jahren ab“.  
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Dieser Satz kann unser aller Arbeitsauftrag sein. Wir 

müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder und Ju-

gendlichen möglichst gesund und ohne Gewalt auf-

wachsen und eine gute Bildung erhalten, damit sie 

am Leben in unserer Gesellschaft und vor allem am 

späteren beruflichen Leben möglichst uneinge-

schränkt teilhaben und möglichst selbstbestimmt le-

ben können und nicht auf fremde Hilfen angewiesen 

sind.  

 

Hierzu leisten die Kinderreha-Einrichtungen, die Sie 

hier vertreten, einen wichtigen Beitrag. Ich weiß, 

dass das gesamte Personal in den Einrichtungen 

und Sie alle sehr engagiert arbeiten, um den kran-

ken Kindern und Jugendlichen zu helfen. Dafür ge-

bührt Ihnen viel Anerkennung und Respekt. Auch 

die Verbände sind wichtige Akteure, denn sie vertre-

ten die Einrichtungen und sorgen für eine gute Kom-

munikation zwischen den Akteuren. Und sie lassen 

nicht locker! 
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Das ist gut so. Denn die Politik, also die Abgeordne-

ten der Parlamente, aber auch die Bundesregierung 

und die Landesregierungen müssen wissen, wie es 

in der Praxis läuft. Sie müssen wissen, wo es hakt 

und wie sie die Rahmenbedingungen verbessern 

müssen und verbessern können.  

 

Wir wissen, dass wir für die Leistungen der medizini-

schen Rehabilitation an Kinder und Jugendliche 

noch bessere Rahmenbedingungen schaffen kön-

nen. Es gibt Reibungsverluste wegen der parallelen 

gleichrangigen Zuständigkeit der gesetzlichen Kran-

kenkassen und der gesetzlichen Rentenversiche-

rung für die stationäre Kinder- und Jugendlichenre-

habilitation. Zwar hat sich seit unserer Fachtagung 

zu diesem Thema im Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales im März 2011, zu der wir alle Akteure  

der Kinderrehabilitation erstmalig  zusammenge-

bracht haben, schon viel verbessert. Die beiden 

Reha-Träger GKV und GRV arbeiten enger zusam-
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men. Die Rentenversicherung hat ein hervorragen-

des Positionspapier zur Kinderrehabilitation erarbei-

tet und damit gezeigt, wie wichtig ihr gute Kinderre-

habilitation ist. Frau Gross hat die vielen Verbesse-

rungen in ihrem Vortrag ausführlich dargestellt.  

 

Aber alle bisherigen Verbesserungen haben die 

Schnittstellenprobleme nicht vollständig beseitigen 

können. Das sehen wir also anders als die Renten-

versicherung, die die bestehende parallele gleich-

rangige Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenkas-

sen und Rentenversicherung beibehalten möchte. 

Wir möchten diese aufheben und die Leistungen der 

Kinderrehabilitation insgesamt  zielgerichtet den bei-

den Reha-Trägern zuordnen. Das hat Frau Bundes-

ministerin Andrea Nahles in ihrer Rede auf dem 

Reha-Forum der DRV Bund am 9. Oktober 2014 in 

Berlin ausdrücklich bestätigt. 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

hatte die Rentenversicherung bereits vor einiger 
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Zeit2 um Vorschläge gebeten, welche Leistungen sie 

übernehmen könnte und möchte.  

 

Das ist keine Frage, die schnell beantwortet werden 

kann. Daher hatte die DRV Bund dafür eine interne 

Arbeitsgruppe eingesetzt, die sehr intensiv beraten 

hat. Im März 2015 hat die DRV Bund dem Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales das Ergebnis 

mitgeteilt, wie sie sich eine mögliche Aufgabener-

weiterung für die Kinderrehabilitation vorstellt: 

 

Sie möchte ihren Zuständigkeitsbereich für die in ih-

rer Kinderheilbehandlungsrichtlinie aufgeführten In-

dikationen um  

• ambulante  Reha-Leistungen und  

• nachgehende  Leistungen (Nachsorge) erweitern.  

• Weiterhin schlägt sie vor, den positiven Einfluss 

auf die spätere Erwerbsfähigkeit durch die Kinder-

Rehabilitation, die derzeit nur ausdrücklich in ihrer 

                                  
2 im November 2012  
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Kinderrehabilitationsrichtlinie3 geregelt ist, im SGB 

VI zu verankern.  

• Außerdem gibt es Überlegungen für eine weitere 

Anhebung der Altersgrenze, bis zu der Kinder be-

gleitet werden dürfen. 

• Die Finanzierung der zusätzlichen Aufgaben der 

Rentenversicherung ist natürlich sicherzustellen. 

 

Wir freuen uns, dass die Rentenversicherung bereit 

für neue Aufgaben ist. Sie möchte für diesen Be-

reich die gesamte Versorgungskette übernehmen 

und das macht auch Sinn. 

 

Wir haben auf Basis der Vorschläge der Rentenver-

sicherung  bereits Kontakt mit dem Bundesministe-

rium  für Gesundheit aufgenommen, um gemein-

sam eine passgenaue Aufteilung der Aufgaben zwi-

schen den gesetzlichen Krankenkassen und der 

                                  
3 Gemeinsame Richtlinien der Träger der RV nach § 31 Abs. 1 Nr. SGB VI für Kinder-

heilbehandlungen 
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Rentenversicherung im Sinne der Kinder und Ju-

gendlichen vorzunehmen. Veränderungen im Ge-

sundheitswesen sind allerdings schwer umzusetzen 

wie Sie alle wissen. Aber der Aufwand lohnt sich. 

Denn wir brauchen die junge Generation gerade in 

Zeiten des demografischen Wandels und des dro-

henden und teilweise schon bestehenden Fachkräf-

temangels. Lassen Sie mich daher kurz einige 

Worte zu wichtigen Vorhaben der Bundesregierung 

sagen: 

 

2. Demografische Herausforderungen / 

Demografiestrategie der BReg.  

 

Anrede,  

Wir werden weniger und wir werden älter. Die 

Trends kennen wir alle:  

Wir befinden uns mitten in einem demografischen 

Veränderungsprozess hin zu einer Gesellschaft, in 

der die Anzahl der älteren Menschen steigt und die 

Zahl der jüngeren Menschen sinkt. So erfreulich die 
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Tatsache ist, dass wir immer älter werden, müssen 

wir die Herausforderungen annehmen, die dieser 

Prozess mit sich bringt.  

 

Die Demografiestrategie der Bunderegierung setzt 

genau hier an. Alle Bundesministerien haben die 

Aufgabe, den Handlungsbedarf für ihren Zuständig-

keitsbereich aufzuzeigen und gemeinsam mit allen 

Beteiligten Lösungen aufzuzeigen. Dabei arbeiten 

Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen, Sozi-

alpartner, Sozialversicherungsträger, Kammern so-

wie die Wissenschaft eng mit der Bundesregierung 

zusammen. Am Ende dieser Legislaturperiode wer-

den dann die Ergebnisse dieses Prozesses vorlie-

gen. 

 

3. Prävention / Präventionsgesetz 

Anrede, 

Prävention wird immer wichtiger für die 

Gesundheit unserer Gesellschaft. Die bis-

herigen Anläufe für ein Präventionsgesetz 
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hatten - wie Sie wissen - bislang keinen Er-

folg. Wir brauchen aber - gerade auch un-

ter Berücksichtigung des sich bereits voll-

ziehenden demografischen Wandels - 

mehr Anstrengungen und ein effizienteres 

Vorgehen bei der Prävention und Gesund-

heitsförderung.  

 

Die Bundesregierung hat daher bereits am 

17. Dezember 2014 den Entwurf für ein 

Präventionsgesetz beschlossen und damit 

mit der Umsetzung des entsprechenden 

Auftrages aus dem Koalitionsvertrag 

begonnen. Die gesetzliche Krankenversicherung, 

die soziale Pflegeversicherung, die gesetzliche Ren-

tenversicherung und die gesetzliche Unfallversiche-

rung werden zur Zusammenarbeit entsprechend ih-

rer in den jeweiligen Leistungsgesetzen festgelegten 

Präventionsaufgaben verpflichtet. Die Einbeziehung 

der Sozialleistungsträger und der Arbeitslosenversi-
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cherung erfolgt über das zentrale Element der ge-

meinsamen nationalen Präventionsstrategie  und 

der Nationalen Präventionskonferenz.  

 

Mit diesen Instrumenten soll die Kooperation der 

Sozialversicherungsträger  und weiterer Akteure 

auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie 

die Koordination der Leistungen  zur Gesundheits-

förderung und Prävention in betrieblichen und nicht-

betrieblichen Lebenswelten umgesetzt werden.  

 

Auf Landesebene schließen die Sozialversiche-

rungsträger zur Sicherung der Zusammenarbeit mit 

den zuständigen Stellen in den Ländern Rahmen-

vereinbarungen  über Leistungen insbesondere zur 

Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswel-

ten und Betrieben ab.  

 

Die gesetzlichen Krankenkassen werden verpflichtet 

ab dem Jahr 2016 pro Versicherten jährlich zwei 



- 16 - 

 

Euro für Leistungen der betrieblichen Gesundheits-

förderung zur Verfügung zu stellen. Zudem werden 

sie verpflichtet, den Unternehmen in gemeinsamen 

regionalen Koordinierungsstellen Beratung und Un-

terstützung anzubieten und mit örtlichen Unterneh-

mensorganisationen kooperieren.  

 

Ich bin sicher, auch die Kinder und Jugendlichen 

werden von dem Präventionsgesetz profitieren. Es 

wird angestrebt, das parlamentarische Verfahren 

noch vor der Sommerpause mit der Sitzung des 

Bundesrates am 10. Juli 2015 abzuschließen.  

 

3. Vergaberecht 

Anrede, 

heute findet eine Ressortbesprechung beim Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie  zur 

Modernisierung des europäischen Vergaberechts 

statt. Das Modernisierungspaket des Europäischen 

Gesetzgebers umfasst die Richtlinie über die öffent-

liche Auftragsvergabe (Richtlinie 2014/24/EU), die 
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Richtlinie über die Vergabe von Aufträgen in den Be-

reichen Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

sowie der Postdienste (Richtlinie 2014/25/EU) und 

die Richtlinie über die Vergabe von Konzessionen 

(Richtlinie 2014/23/EU). Die Vergabeverfahren sol-

len effizienter, einfacher und flexibler gestaltet und 

die Teilnahme kleiner und mittlerer Unternehmen an 

Vergabeverfahren erleichtert werden. Die Richtlinien 

enthalten viele neue und geänderte Vorgaben, die 

die Vergabe öffentlicher Aufträge oberhalb der EU-

Schwellenwerte in vielen Bereichen ändern werden.  

 

Diese Richtlinien sind bis zum 18. April 2016 in deut-

sches Recht umzusetzen. Die EU-Richtlinie zur klas-

sischen Auftragsvergabe regelt auch die Vergabe 

von sozialen und anderen besonderen Dienstleistun-

gen. Dazu könnten auch die Leistungen zur Teil-

habe (medizinische und berufliche Rehabilitation) 

der Rentenversicherung gehören, sofern sie von ex-

ternen Rehabilitationseinrichtungen erbracht wer-
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den. Für die Beschaffung / Vergabe dieser Leistun-

gen sieht die neue Richtlinie ein sog. Sonderregime 

vor (Art. 74 ff.). Aufgrund der geringen Relevanz die-

ser Dienstleistungen für die Verwirklichung des Bin-

nenmarktes enthält die Richtlinie für deren Vergabe 

nur einige zwingende Basisvorgaben und überlässt 

ansonsten den Mitgliedsstaaten die Regelungen zu 

den Verfahren. Die einzelstaatlichen Verfahrensre-

gelungen müssen jedoch die Einhaltung der Grund-

sätze der Transparenz und Gleichbehandlung der 

Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen.  

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie  hat zur Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien 

2014 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur 

Modernisierung des Vergaberechts  erarbeitet, der 

heute - wie ich vorhin bereits erwähnt habe - beraten 

wird. Diskutiert wird zwischen dem Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie und der DRV Bund, ob die 

medizinischen Reha-Leistungen, die die Träger der 



- 19 - 

 

DRV von externen Einrichtungen einkaufen, in den 

Anwendungsbereich der neuen Vergabe-Richtlinie 

fallen. Möglicherweise sind sie dem erleichterten 

Sonderregime zuzuordnen. Sie können auch nicht-

wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem In-

teresse sein, die nicht unter den Anwendungsbe-

reich der EU-Vergaberichtlinien fallen. Diskutiert 

wird aber auch, ob die von den Trägern der DRV mit 

privaten Reha-Einrichtungen abgeschlossenen Ver-

träge nach § 21 SGB IX Zulassungen sind, die nicht 

unter das Vergaberecht fallen. Es gibt also viel zu 

klären bis zum geplanten Inkrafttreten des Gesetzes 

im April 2016. 

 

5. Bundesteilhabegesetz  

Anrede,  

Ein weiteres wichtiges Reformvorhaben der Bundes-

regierung ist in dieser Legislatur das geplante „Bun-

desteilhabegesetz“. 
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Entsprechend den Vorgaben des Koalitionsvertra-

ges soll die Lebenssituation von Menschen mit Be-

hinderungen verbessert und das deutsche Recht im 

Lichte der UN- Behindertenrechtskonvention weiter-

entwickelt werden. Das bedeutet, dass die Selbstbe-

stimmung und individuelle Lebensplanung stärker 

unterstützt werden soll. 

 

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen soll 

zu einem modernen Teilhaberecht entwickelt wer-

den, in dessen Mittelpunkt der Mensch mit seinen 

behinderungsspezifischen Bedarfen steht.  

 

Mit dem Bundesteilhabegesetz soll die Ausgaben-

dynamik insbesondere in der Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen wirksam gebremst werden. 

Dazu sollen die Steuerungsfähigkeit der Eingliede-

rungshilfe verbessert und die vorrangigen  Leis-

tungssysteme gestärkt werden. Ziele der Reform 

sind u.a. 
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• Einführung eines trägerübergreifenden Teilhabe-

plan-/Gesamtplanverfahrens im SGB IX für alle 

Rehabilitationsträger; 

• Koordination, Kooperation und Konvergenz im 

SGB IX durch Regelung zur verbindlichen Zusam-

menarbeit weiterentwickeln;  

• Teilhabe am Arbeitsleben verbessern - Übergänge 

aus Werkstätten für behinderte Menschen in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt erleichtern; 

• Einführung eines Anspruchs im SGB IX auf unab-

hängige Beratung - unter Nutzung der bereits vor-

handenen Strukturen; 

• Leistungen wie aus einer Hand durch die Beseiti-

gung von Schnittstellenproblemen und schnellere 

Reha-Verfahren. 

 

Sie können sich vorstellen, dass das ein schwieriges 

und ambitioniertes Unterfangen ist. Das Bundesmi-

nisterium für Arbeit und Soziales erarbeitet derzeit 
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den Entwurf eines Bundesteilhabegesetzes. Der Re-

ferentenentwurf soll in der 2. Jahreshälfte 2015 vor-

gelegt werden. Die wesentlichen Inhalte werden der-

zeit abgestimmt. Für Anfang 2016 ist der Kabinett-

termin und für Mitte 2016 die Verabschiedung des 

Gesetzes vorgesehen. 

 

Ich bin sicher, dass gerade auch kranke und behin-

derte Kinder und Jugendliche von dieser Reform 

profitieren und wir ein tragfähiges „Hilfenetz für chro-

nisch kranke Kinder und Jugendliche“ haben wer-

den. 

 

6. Schluss  

Anrede,  

damit bin ich am Schluss meiner Rede angekom-

men. Ich wünsche uns allen eine informative Veran-

staltung. Herzlichen Dank! 


